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Beteiligung und partizipative Prozesse 

gelten in der Jugendhilfe als Quali-

tätsmerkmale. Studienergebnisse  

zeigen allerdings, dass die Umsetzung 

vor allem im Bereich der Inobhutnah-

men nicht immer gelingt. Die Inob-

hutnahme ist ein Leistungsfeld, das 

aktuell einer starken Dynamik unter-

liegt. Neben einem massiven Fallzah-

lenanstieg ist es in den letzten Jahren 

in den so genannten vorläu�gen 

Schutzmaßnahmen zu einem deut-

lichen Anstieg in der Verweildauer  

gekommen. Vor dem Hintergrund der 

hohen Aufnahmezahlen, der langen 

Maßnahmendauer sowie der Bedeut-

samkeit der Frage nach der Lebens-

perspektive im Anschluss an die In-

obhutnahme sollten Kindern und  

Jugendlichen dringend Beteiligungs-

möglichkeiten eingeräumt werden. 

Gelingt dies nicht, kann sich der durch 

die Inobhutnahme intendierte Kinder-

schutz ins Gegenteil verkehren. 

Hintergrund

Bereits 1990 legte die UN Kinder-

rechtskonvention weltweite Stan-

dards zum Schutz von Kindern fest. 

Die Konvention schließt unter ande-

rem das Recht von Kindern auf Bil-

dung, Gesundheit, Förderung, ge-

waltfreie Erziehung und Beteiligung 

ein. Artikel 12 beispielsweise unter-

streicht das Recht aller Kinder auf eine 

eigene Meinung sowie die Berück-

sichtigung des Kindeswillens in  

allen sie betre�enden Belangen. In 

Deutschland bildet seither vor allem 

die Jugendhilfe einen Sozialisations-

raum, der die Beteiligungsrechte von 

Kindern umsetzt. Die Begri�e „Beteili-

gung“ oder „Partizipation“ stehen da-

bei Synonym für eine intensive Aus-

gestaltung von Beteiligungsmöglich-

keiten für Kinder und Jugendliche in 

pädagogischen Settings. Primär zie-

len die in diesem Kontext realisierten 

Konzepte darauf ab, Kinder und Ju-

gendliche sowohl in alltägliche Fra-

gen, aber auch in wichtige Entschei-

dungen mit einzubinden. Allein und 

auch in Gruppen, sollen Kinder und 

Jugendliche an Gestaltungsprozessen 

mitwirken, Kritik üben und Stellung 

beziehen. Beteiligungsorientierte pä-

dagogische Settings stärken vor allem 

die Autonomieentwicklung sowie die 

Selbstwirksamkeitserwartungen von 

Kindern und Jugendlichen. Auch Ab-

hängigkeitsverhältnisse und Hierar-

chien lassen sich in Institutionen 

durch eine beteiligungsbewusste Be-

treuung vermindern.

Entsprechend gilt Beteiligung in der 

Jugendhilfe als Qualitätsmerkmal und 

zieht sich durch verschiedene Paragra-

phen des SGB VIII (§§ 5,8, 8A, 12,17 und 

36; Bettmer, 2008). §5 beispielsweise 

unterstreicht das Recht auf Beteiligung 

der Adressaten von Jugendhilfe-Maß-

nahmen, in dem ein Wunsch- und 

Wahlrecht hinsichtlich der leistungs-

erbringenden Einrichtung sowie der 

Ausgestaltung der Hilfe eingeräumt 

wird. Die fachliche Bedeutung beteili-

gungsorientierter Prozesse für die Ent-

wicklung von Kindern und Jugend-

lichen ist grundsätzlich unumstritten. 

Entgegen des hohen fachlichen Stel-

lenwerts partizipativer Prozesse gestal-

tet sich die Realisierung in der Praxis 

jedoch bisweilen schwierig (Brückner, 

2014). Vor allem in stationären Settings 

der Jugend hilfe, wie zum Beispiel in 

der Inobhutnahme, liegen erhebliche 

Einschränkungen bei der Umsetzung 

vor (Stork, 2012).

Exkurs

Inobhutnahmen bilden eine zentrale 

Säule im Kinderschutz und werden 

häu!g bei Vernachlässigung, Miss-

handlung und Missbrauch im familiä-

ren Raum eingesetzt. Konkret weist 

das Statistische Bundesamt in nahezu 

jedem zweiten Fall „Überforderung 

der Eltern bzw. eines Elternteils“ als 

Hauptanlass für die Inobhutnahme 

von Kindern aus. Weitere zentrale In-

dikatoren stellen in rund 15% bzw. 

20% aller Fälle „Beziehungsprobleme 

der Eltern“, „Vernachlässigung“ und 

„Anzeichen für Kindesmisshandlung“ 

dar. „Sexueller Missbrauch“ spielt in 

knapp 2% der Fälle eine Rolle, in etwa 

40% der Fälle bilden „sonstige familiä-

re Probleme“ die Indikation für Inob-

hutnahmen (vgl. Destatis, 2015).

 Beteiligung von Kindern und  
Jugendlichen in der Inobhutnahme  
(§42, SGB VIII): Welche Rolle spielen  
partizipative Prozesse im Kinderschutz?
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Allein im Intervall von 2005 bis zum 

Jahr 2014 vollzog sich ein exponen-

tieller Fallzahlenanstieg im Bereich 

der Inobhutnahme (die Jahre 2015 

und 2016 können aufgrund des star-

ken Zuzugs von unbegleiteten min-

derjährigen Ausländern als nicht re-

präsentativ gelten und bleiben aus 

diesem Grund in den Ausführungen 

unberücksichtigt). Gegenüber dem 

Jahr 2005 mit 25.664 Fällen wurden 

2014 fast doppelt so viele Kinder und  

Jugendliche in Obhut genommen 

(48.059 Fälle = eine Fallzahlsteigerung 

von 87%) (Statistisches Bundesamt, 

2015). Die Ursachen hierfür sind nicht 

eindeutig, eine di�erenzierte Empirie 

liegt bislang nicht vor. Jedoch er-

scheinen verschiedene Ein#ussfakto-

ren plausibel. Als Auslöser des Fall-

zahlanstiegs könnte unter anderem 

die intensive mediale Berichterstat-

tung über Kindeswohlgefährdungen 

und Kindstötungen durch Eltern,  

aber auch ein realer Anstieg an Ge-

fährdungslagen von Kindern und  

Jugendlichen angesehen werden  

(Rücker, 2016). Auch der Ausbau der 

Betreuungsmöglichkeiten für die  

Unter-3-Jährigen kann die Fallzahl-

entwicklung mit bewirkt haben. In 

den Betreuungsplätzen für die Unter- 

3-Jährigen haben die Betreuerinnen 

durch P#egeaufgaben und in Spiel-

situationen engen Kontakt zu den 

Kindern. Vernachlässigung der Hygie-

ne, Mängel in der Versorgung und 

auch körperliche Misshandlungen 

können hierbei leicht observiert und 

der Zugang zu den mit Blick auf  

Kindeswohlgefährdung kritischen Fa-

milien kann früh hergestellt werden  

(Rücker, 2015). Zudem wurde im Jahr 

2005 der Paragraph 8a (SGB VIII) als 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-

dung gesetzlich eingeführt und im 

Januar 2012 ist das Bundeskinder-

schutzgesetz in Kraft getreten  

(BMFSFJ, 2012). Auch diese gesetz-

geberischen Maßnahmen haben  

vermutlich über eine Sensibilisierung 

der Ö�entlichkeit und der Fachdiens-

te zum Anstieg der Fallzahlen beige-

tragen.

Doch nicht die Fallzahlen allein, son-

dern auch die durchschnittliche Ver-

weildauer von Kindern und Jugend-

lichen in den Einrichtungen der Inob-

hutnahme ist in den letzten Jahren 

stark angestiegen. Lag der Anteil an 

Inobhutnahmen mit einer Laufzeit 

von länger als zwei Wochen im Jahr 

2005 noch unter 30%, liegt er heute 

bei deutlich über 40%. Obwohl Inob-

hutnahmen als kurzfristige, vorläu!ge 

Schutzmaßnahmen angelegt sind, 

verbringen in Deutschland die meis-

ten Kinder und Jugendlichen inzwi-

schen mehrere Wochen und manch-

mal sogar Monate oder Jahre in den 

Einrichtungen der Inobhutnahme 

(Rücker et al., 2015). 

Kinder und Jugendliche  
verbringen meist Wochen 
und Monate in Einrichtungen  
der Inobhutnahme

 

Lange andauernde Inobhutnahmen 

sind jedoch ungünstig, da sich aus der 

eigentlich zum Schutz gewährten 

Maßnahme selbst auch Belastungen 

ergeben können: Die vorläu!ge He-

rausnahme eines Kindes oder Jugend-

lichen aus seiner Familie stellt a priori 

einen massiven Eingri� dar (siehe 

auch Ziegenhain, Fegert, Petermann, 

Schneider-Haßlo� & Künster, 2014).  

Bedauerlicherweise besteht ein deut-

licher Zusammenhang zwischen dem 

Alter und der Aufenthaltsdauer, wobei 

die Maßnahmen bei jüngeren Kindern 

am längsten andauern. Für den Zeit-

horizont kleiner Kinder bedeutet dies, 

dass diese manchmal einen erhebli-

chen Teil ihres bisherigen Lebens in 

Einrichtungen der Inobhutnahme ver-

bringen (siehe Rücker, 2016). Mit Blick 

auf die Entwicklung können aber vor 

allem jüngere Kinder derart drastische 

Veränderungen oftmals noch nicht 

einordnen. Vielfach suchen sie des-

halb die Gründe für die Aufnahme in 

eigenem Fehlverhalten und entwi-

ckeln starke Schuldgefühle (Kindler & 

Werner, 2006). Demnach ist die zügige 

Abklärung der Perspektive für das 

weitere Leben des jungen Menschen 

ein wichtiges Erfordernis. Bei der Ent-

wicklung einer Perspektive für die Zeit 

nach der Inobhutnahme sollten Kin-

der und Jugendliche immer beteiligt 

werden.

Beteiligung

Dieser Schritt erfordert Zutrauen in die 

Urteilsfähigkeit der Kinder und Jugend-

lichen (Pluto, 2011; Pluto, van Santen & 

Seckinger, 2014; Urban-Stahl & Jann, 

2014). Hierzu gehört notwendiger-

weise eine Ablösung von fachlich vor-

geprägten Handlungsschablonen mit 

einer den Professionellen vorbehalte-

nen Deutungshoheit darüber, welche 

Lösung für das Kind die beste ist.

Studienergebnisse verweisen jedoch 

darauf, dass sich in Obhut genomme-

ne Kinder und Jugendliche häu!g 

nicht gut beteiligt fühlen (Rücker, Bütt-

ner, Fegert & Petermann, 2015). In einer 

bundesweiten Befragung mit 241  

12- bis 18-jährigen Inobhutnahme er-

fahrenen Kindern und Jugend lichen 

zeigte sich, dass mehr als jeder zweite 

junge Mensch Sorgen und Probleme 

während der Maßnahme nicht thema-

tisieren konnte. Über 40 % der befrag-

ten Kinder und Jugendlichen fühlten 

sich nicht ernst genommen und in  

nahezu jedem zweiten Fall konnten 

wichtige Bedürfnisse der jungen Men-

schen nicht berücksichtigt werden. 

Weiterhin berichten 43 % der einge-

bundenen Kinder und Jugendlichen, 

bei wichtigen Entscheidungen nicht 

nach ihrer Meinung gefragt worden zu 

sein. Knapp die Hälfte der Befragten 

wollte überdies im Anschluss an die 

Inobhutnahme nicht in das Elternhaus 

zurückkehren (Tabelle 1).
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Belastungen von Kindern 
und Jugendlichen  
in der Inobhutnahme

Dieser Befund ist bereits für sich ge-

nommen problematisch. Die Trag-

weite eingeschränkter Beteiligungs-

möglichkeiten erschließt sich jedoch 

vor allem, wenn man die Ausgangs-

belastungen der Kinder und Jugend-

lichen in den Blick nimmt, mit denen 

sie in Obhut genommen worden 

sind. Tabelle 2 gibt Aufschluss über 

die mit einem standardisierten  

Trauma-Screening erfassten Problem-

bereiche.  

Zusammengenommen berichteten 

35% der befragten Kinder und Ju-

gendlichen von solchen familiären 

Bedingungen im Vorwege der Inob-

hutnahme, die als schwerer bis extre-

mer emotionaler Missbrauch gelten 

(regelmäßige Abwertungen, Belei-

digungen, Ablehnung des Kindes). 

Zwei Drittel der Befragten weisen zu-

dem schwere bis extreme emotionale 

sowie körperliche Vernachlässigung 

auf (Mangel an emotionaler Wärme, 

Warmherzigkeit und Fürsorge durch 

die primären Bezugspersonen).  

Annähernd ein Drittel der einbezo-

genen Kinder und Jugendlichen  

hatte vor der Aufnahme schwere bis 

ex treme sexuelle Gewalt erlitten  

(Rücker et al., 2015b). 

Mangelnde  
Beteiligungsmöglichkeiten 
konterkarieren Kinderschutz

Besonders fatal bilden sich einge-

schränkte Beteiligungsmöglichkeiten 

beispielsweise mit Blick auf die Ent-

wicklung einer Anschlussperspektive 

für die Zeit nach der Inobhutnahme 

bei körperlichen Misshandlungen ab. 

Die Gruppe von Kindern und Ju-

gendlichen, die im Anschluss an die 

Inobhutnahme nicht in das Eltern-

haus zurückkehren wollte (nahezu 

die Hälfte, siehe Tab. 1) weist in der 

Skala „Körperliche Misshandlung“  

Extremwerte auf. Die Studie hat  

gezeigt, dass die meisten Kinder und 

Jugendlichen aus dieser Gruppe  

dennoch in das Elternhaus zurück-

geführt wurden, obwohl „das Recht 

auf gewaltfreie Erziehung“ (§1631 [2] 

BGB) besteht. Der legitime Wunsch 

von Kindern, nicht in das Elternhaus 

zurückkehren zu wollen, kann als Hin-

weis auf schwerste Misshandlungen 

angesehen werden (Rücker et al., 

2015b).

Als zusätzlich ungünstig erweist sich, 

dass in der besonders stark belaste-

ten Gruppe der Kinder und Jugend-

lichen ohne Rückkehrwunsch nicht 

häu!ger Hilfen nach Beendigung  

der Inobhutnahme stattfanden, als in 

der Vergleichsgruppe mit Rückkehr-

wunsch. In der Summe muss festge-

halten werden, dass der Großteil der 

Kinder und Jugendlichen während 

der Inobhutnahme in wichtigen An-

gelegenheiten nicht beteiligt wurde. 

Die Kinder mussten vielfach gegen 

ihren Wunsch in das Elternhaus zu-

rückkehren, obwohl sie dort massive 

Misshandlungen erfahren hatten,  

woraus sich eine anhaltende Kindes-

wohlgefährdung ergeben kann  

(vgl. auch Rücker, Büttner, Karpinski, 

Petermann & Fegert, 2018).

Autoren:  Stefan Rücker, Peter Büttner

Zufriedenheit mit den  
Beteiligungs möglichkeiten  
während der Inobhutnahme

stimme  
zu

n (%)

stimme  
eher zu

n (%)

stimme  
eher nicht zu

n (%)

stimme  
nicht zu

n (%)

Ich konnte o�en über meine Sorgen  
und Probleme reden 

47 (21.3) 59 (26.7) 68 (30.8) 47 (21.3)

Ich hatte das Gefühl,  
ernst genommen zu werden

62 (27.7) 67 (29.9) 54 (24.1) 41 (18.3)

Die Mitarbeiter sind auf meine Wünsche  
und Bedürfnisse eingegangen

39 (17.5) 81 (36.3) 58 (26.0) 45 (20.2)

Bei wichtigen Entscheidungen wurde ich  
nach meiner Meinung gefragt

62 (28.1) 64 (29.0) 44 (19.9) 51 (23.1)

Nach der Inobhutnahme wollte ich  
in meine Familie zurück

117 (53.9) 100 (46.1)

Anmerkung. Die Zahlen variieren teilweise, da nicht alle Kinder und Jugendlichen jede Frage beantwortet haben. 

Tabelle 1. Inobhutnahme: Zufriedenheit und Beteiligungsmöglichkeiten (N=241)W
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Praxisentwicklung  
zur Steigerung  
des Kinderschutzes

Der Anteil an allein körperlich miss-

handelten Kindern und Jugendlichen 

in der Inobhutnahme ist sehr hoch.  

Es ist zu vermuten, dass die in der 

Bundesstatistik aufgeführten Werte 

die reale Prävalenz im Bereich der In-

obhutnahme unterschätzen. Wäh-

rend bundesweit für 9.4 % der Fälle 

Anzeichen von Misshandlung aus-

gewiesen sind, tri�t dies auf fast die 

Hälfte der hier einbezogenen Kinder 

und Jugendlichen zu. Diese Abwei-

chung könnte dadurch bedingt sein, 

dass Inobhutnahme-Einrichtungen 

kaum standardisierte Screening-

verfahren (wie in der hier berichteten 

Studie) zur systematischen Erfassung 

von Misshandlungen verwenden und 

dadurch entsprechende Informatio-

nen dem Statistischen Bundesamt 

nicht zuführen können.

An dieser Stelle sollte über eine kon-

zeptuelle Weiterentwicklung des  

Settings Inobhutnahme nachgedacht 

werden. Neben der Face-to-Face- 

Exploration bilden standardisierte  

Er hebungsverfahren zur dimensiona-

len Erfassung von Misshandlungen, 

Vernachlässigung und Missbrauch 

wichtige, erkenntnisbildende Instru-

mente. In der oben angesprochenen 

Studie hat sich gezeigt, dass die Fach-

kräfte zwar Kenntnis von körperlichen 

Übergri�en der Eltern gegen die auf-

genommenen Kinder hatten, Ausmaß 

und Intensität waren dagegen nicht 

systematisch erhoben worden und 

folglich nicht bekannt. Trauma-Scree-

nings unterstützen jedoch die Ex-

ploration und bilden eine dringend 

benötigte Ergänzung zu den face-to-

face gewonnenen qualitativen 

Informationen für das Fall-Clearing 

(vgl. Rücker, 2015).

Trauma-Screenings  
unterstützen Exploration und 
ergänzen die zu den  
face-to-face gewonnenen 
qualitativen Informationen

 

Als Ergebnis dieser Studie ist die Ju-

gendhilfe-Einrichtung Projekt PETRA 

in Hessen in einem von der World 

Childhood Foundation geförderten 

Projekt (PRO-JU-SAVE) dazu überge-

gangen, routinemäßig standardisierte 

Screenings zur di�erenzierten und  

dimensionalen Erfassung von Ver-

nachlässigung, Misshandlung und 

Missbrauch bei in Obhut genomme-

nen Kindern und Jugendlichen 

durchzuführen (Rücker, 2015b). 

Die einbezogenen Kinder und Ju-

gendlichen geben mehrheitlich an, 

während der Inobhutnahme bei 

wichtigen Entscheidungen nicht nach 

ihrer Meinung gefragt worden zu 

sein. Dies ist gegen die Erwartung, 

vor allem, wenn der hohe Stellenwert 

beteiligungssensibler Konzepte in der 

Jugendhilfe berücksichtigt wird.  

Zur Stärkung von Beteiligungs-

möglich keiten bei in Obhut genom-

menen Kindern und Jugendlichen 

hat die oben genannte Jugendhilfe-

Einrichtung ein trauma-sensibles Ge-

sprächsmodul u.a. für die Entwick-

lung einer Anschlussperspektive für 

die Zeit nach der Inobhutnahme ent-

wickelt (vgl. Rücker, 2016b). Aufgrund 

des herausfordernden Befunds, dass 

körperlich stark misshandelte Kinder 

gegen den Wunsch in das Elternhaus 

zurückgeführt worden sind, muss 

eine zentrale Forderung lauten, Kin-

der und Jugendliche in Einrichtungen 

der Inobhutnahme künftig sehr viel 

stärker in wichtige Entscheidungen 

einzubinden. 

Autoren:  Stefan Rücker, Peter Büttner

Tabelle 2. Belastungen bei in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen (N=241)

Anmerkung. Die Zahlen variieren teilweise, da nicht alle Kinder und Jugendlichen jede Frage beantwortet haben. Die 

Prozentzahlen wurden für die bessere Lesbarkeit gerundet.

nicht

n (%)

niedrig

n (%)

schwer

n (%)

extrem

n (%)

Emotionaler Missbrauch 118 (49) 38 (16) 35 (14) 50 (21)

Körperliche Misshandlung 94 (40) 43 (19) 25 (10.5) 73 (30.5)

Sexuelle Gewalt 167 (70) 7 (3) 23 (9) 44 (18)

Emotionale Vernachlässigung

Körperliche Vernachlässigung

22 (9.5)

50 (21)

52 (22.5)

37 (15)

38 (16.5)

88 (37)

121 (51.5)

66 (27)
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